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Yon Botschaftern und Gesandten

© bergest faum eine SBodje, bag niidjt unfer
Bunbedrat für bie biplomatifdje Vertretung in

einem fremben fianbe einen ©efanbten ernennt,
unb forttoägrenb treffen aud) neue ©efanbte in

Bern ein, bie igr Beglaubigungdfgreiben über-

reidjen. ©ieSBelt ber Botfegafter unb ©efanbten

etfcgeint ate eine über bem geroögnligen Sterb-
tidien fdjtoebenbe Vtmofpgäre, beren Siegeln

unb ©efet3e nur f)in unb toieber bei befonbem

©elegengeiten fid) bor ben Slugen bed grogen

Bublifumd entlüden, ©ad bangt fdfon bamit

Bufammen, bag bie ©efd)id)te fegr ftarf' auf bie

Sludbilbung beg mobernen ©tplomatenmefend
eingemirft bat unb eigentlich ade ©runbbegriffe,
Benennungen unb Siegeln arte frügern $agr-
gunberten ftammen.

Sßenn ein Staat mit einem anbern bipioma-
tifcge Belegungen aufnegmen unb untergalten
mid — toad in ber Stege! bad ©emögnlige unb

Slatürlicge ift — fo ernennt er einen ©efanbten.
©r teilt bem anbern Staate ben Stamen unb bie

Verfonligfeit mit, bie er mit feiner Vertretung
3U betrauen gebenft. ©er frembe Staat braudjt,
aud) toenn er im Biingip mit ber Vufnagme Don

biptomatifdjen BeBiegungen einberftanben ift,
biefen Vertreter nidjt aufsunegmen, teenn er igm
aud irgenb einem ©runbe ungeeignet erfcgeint.
©r bermeigert bie guftimmung, b. g. bad SIgrée-

ment, mie ed in ber frügern ©iplomatenfpracge,
für bie adein bad ^rangöfifidje in Betragt tarn,
geigt. 3ft bad Sïgréement aber eingetroffen unb
ber ©efanbte im Beftimmungdlanb angelangt,
fo überreicgt er in feierliger SIubienB bem

Staatdobergaupt (in ber Sgmei3 at-fo bem Bun-
bedpräfibenten) fein Beglaubigungdfgreiben,
©rft bann ift er miflig ber biptomatifge Ver-
tretet feines fianbeg b. g. affrebitiert.

Unter ben ©iplomaten in ben europätfgen
unb augereuropäifgen #auptftäbten gibt ed eine

ftreng eingehaltene Slangorbnung. Sie gegt auf
ben SBiener Itongreg bon 1815 Burücf. ©iefe
meltgiftorifge Verfammlung, über bie bid in bie

©egentoart fo bie! abfällige Urteile im'Sgmunge

finb, gat bod), auf berfgiebenen ©ebieten gute
Sirbeit geleiftet, barunter aucg auf bem bipioma-

tifgen. 3m 17. unb 18. 3'agrgunbert gab ed me-

gen bed Slanged, ben ein ftänbiger biplomati-
feger Vertreter unter feinen JMIegen bom

„©orpd biplomatique" bu beanfpruegen gatte,

beftänbig Streitigfeiten unb enblofe ©iferfüg-
teleien, bie teilmeife aud) bireft bu ernften inter-
nationalen Vermidlungen fügrten. SRaggebenb

fodte bag Sitter eined Staated ober einer ©g-
naftie fein, aber man fann fid) beuten, bu toie

biet Ungutraglicgfeiten unb Sleibereien bad

fügrte, menn ein groger Staat bie ©gnaftie
mecgfelte unb feine Vertreter bamit benjenigen

eined üleinftaated naiggeftedt mürben, ©ie ©i-
plomaten bon Slepublifen rangierten immer am

Sgluffe, mad fid> aber berftdnbligermeife einige

magtige Staatdmefen mie bad ©nglanb ©rem-

meüd unb bad rebolutionäre ffranfreig bon

1793 aud) nfcgt gefaden laffen modten. ©er

Söiener Ilongreg unb ergänBenb ber Slagener

Hongreg bon 1818 beftimmten nun bier klaffen
bon beftänbigen biplomatlfgen Vertretern: 1.

Botfgafter, bie allein ben ©aractère repréfen-

tatif befigen unb bad frembe Staatdobergaupt

felbft bertreten, 2. ©efanbte — gemögnlig

augerorbentlige ©efanbte unb bebodmädgigte

SRinifter betitelt—, bie ben Staat, ber fie fgieft,
repräfentieren, 3. SRinifterrefibenten unb 4. ©e-

fd)äftdträger. ©ie Botfigafter merben bormie-

genb bon ben grogen Staaten gefdjicft. ©ie

Sgmeis entfenbet feine Botfgafter, obfigon fie

aucg bagtt bad Siegt gätte, befgt fie bod) aud)

nag einer Itnterfgeibung ber altern Vötfer-
•regtdmiffenfgaft bve fogenanntgi „f'onigligen
©gren". Rur Btoeimal in igrer ©efgigte gat fie

babon ©ebraud): gemaigt, aderbingd nur bei

augerorbentligen SRiffionen. So ging B. b.

©iedbad) aid Botfdjafter ber SgtoetB 1801 nadj

SBien unb fi. b'Slffrg in gieriger ©igenfgaft
1805 nad) Burid. 3m atigemeinen ift ed Braudj,
bag fidj bie Staaten Vertreter ber gleigen klaffe
Bufenben, ed ift aber fein @efet3 unb fann unter
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Von Loisàaiìerii unà (^esanàen

Es vergeht kaum eine Woche, daß nicht unser

Bundesrat für die diplomatische Vertretung in

einem fremden Lande einen Gesandten ernennt,
und fortwährend treffen auch neue Gesandte in

Bern ein, die ihr Beglaubigungsschreiben über-

reichen. Die Welt der Botschafter und Gesandten

erscheint als eine über dem gewöhnlichen Sterb-
lichen schwebende Atmosphäre, deren Regeln
und Gesetze nur hin und wieder bei besondern

Gelegenheiten sich vor den Augen des großen

Publikums enthüllen. Das hängt schon damit

Zusammen, daß die Geschichte sehr stark auf die

Ausbildung des modernen Diplomatenwesens
eingewirkt hat und eigentlich alle Grundbegriffe,
Benennungen und Regeln aus frühern Jahr-
Hunderten stammen.

Wenn ein Staat mit einem andern diploma-
tische Beziehungen aufnehmen und unterhalten
will — was in der Regel das Gewöhnliche und

Natürliche ist — so ernennt er einen Gesandten.

Er teilt dem andern Staate den Namen und die

Persönlichkeit mit, die er mit seiner Vertretung
zu betrauen gedenkt. Der fremde Staat braucht,

auch wenn er im Prinzip mit der Aufnahme von

diplomatischen Beziehungen einverstanden ist,

diesen Vertreter nicht aufzunehmen, wenn er ihm
aus irgend einem Grunde ungeeignet erscheint.

Er verweigert die Zustimmung, d. h. das Agrhe-
ment, wie es in der frühern Diplomatensprache,
für die allein das Französische in Betracht kam,

heißt. Ist das Agreement aber eingetroffen und
der Gesandte im Bestimmungsland angelangt,
so überreicht er in feierlicher Audienz dem

Staatsoberhaupt (in der Schweiz also dem Bun-
despräsidenten) sein Beglaubigungsschreiben.
Erst dann ist er wiklich der diplomatische Ver-
treter seines Landes d.h. akkreditiert.

Unter den Diplomaten in den europäischen
und außereuropäischen Hauptstädten gibt es eine

streng eingehaltene Rangordnung. Sie geht auf
den Wiener Kongreß von 1815 Zurück. Diese
welthistorische Versammlung, über die bis in die

Gegenwart so viel abfällige Urteile im Schwünge

find, hat doch auf verschiedenen Gebieten gute
Arbeit geleistet, darunter auch auf dem diploma-
tischen. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es we-

gen des Ranges, den ein ständiger diplomat!-
scher Vertreter unter seinen Kollegen vom

„Corps diplomatique" zu beanspruchen hatte,

beständig Streitigkeiten und endlose Eifersucht-

teleien, die teilweise auch direkt Zu ernsten inter-
nationalen Verwicklungen führten. Maßgebend

sollte das Alter eines Staates oder einer Dy-
nastie sein, aber man kann sich denken, zu wie

viel Unzuträglichkeiten und Reibereien das

führte, wenn ein großer Staat die Dhnastie

wechselte und seine Vertreter damit denjenigen

eines Kleinstaates nachgestellt wurden. Die Di-
plomaten von Republiken rangierten immer am

Schlüsse, was sich aber verständlicherweise einige

mächtige Staatswesen wie das England Crom-

wells und das revolutionäre Frankreich von

1793 auch nicht gefallen lassen wollten. Der

Wiener Kongreß und ergänzend der Aachener

Kongreß von 1818 bestimmten nun vier Klassen

von beständigen diplomatischen Vertretern: 1-

Botschafter, die allein den Caractère reprèsen-

tatif besitzen und das fremde Staatsoberhaupt

selbst vertreten, 2. Gesandte — gewöhnlich

außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte

Minister betitelt—, die den Staat, der sie schickt,

repräsentieren, 3. Ministerresidenten und 4. Ge-

schäftsträger. Die Botschafter werden vorwie-

gend von den großen Staaten geschickt. Die

Schweiz entsendet keine Botschafter, obschon sie

auch dazu das Recht hätte, besitzt sie doch auch

nach einer Unterscheidung der ältern Völker-

rechtswisfenschaft die sogenannten „königlichen

Ehren". Nur zweimal in ihrer Geschichte hat sie

davon Gebrauch gemacht, allerdings nur bei

außerordentlichen Missionen. So ging B. v.

Diesbach als Botschafter der Schweiz 1801 nach

Wien und ü. d'Affry in gleicher Eigenschaft
1805 nach Paris. Im allgemeinen ist es Brauch,
daß sich die Staaten Vertreter der gleichen Klasse

zusenden, es ist aber kein Gesetz und kann unter
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Umftänben berfcgieben geganb-

f)abt toerben. 33efa.nntlid) unter-
galt B'tanfreid) in unferm fianbe
eine SSotfiçfjaft, toägrenb bie

©djtoeij in ißariS nur burd) einen

©efanbten bertreten ift. ©en

23otftf>aftern im Drange gleicf)

fommen bie Nuntien ber rßmi-
jidjen iîurie. ©te gaben fogar
ben Söortritt bor alien 93otfd)af-
tern unb übrigen ©ipiomaten,
toad audi bon ben Staaten aner-
fannt toirb, bie feine bipiomati-
fdjen 33e3iel)ungen mit bem Ober-
goupt ber romificg-fatgoIifd)en

itircge unterhalten, ©S fommt
barin ?um SluSbrud, baß bie bi-
ptomatifcf)en Vertreter ber Hurie
mehr einen religiofen benn einen

politifd>en ©harafter haben, ©ie

©d)toei3 hat feinen bipiomati-
fidjen Vertreter beim 23atifan.

1873 fam eö ju einem ernften

gertoiirfnig 3toi.fcgen unferer
.Üanbeöregierung unb ber j^urie.
©a ber bamatige giemtid) intran-
figente 8ßapft ^iuö IX. in einer

©nifiifa ben 93unbeSrat beiei-

bigt hatte, mugte ber Chargé
d'affaires ber dîurie Slgno33i unfer fianb ber-
(äffen, ©eit einigen Bahrsegnten finb bie 23er-

häitniffe toieber fo gebeffert, bag bie J^urie eine

91untiatur in 23ern unterhält.
Bnnergalb ber einzelnen Staffen entfigeibet

nad) bem Wiener ^Reglement bie Slnciennität,
bas geigt bie Slnsagl Bahre, lüährenb beren ein

©iplomat bei ber betreffenben ^Regierung be-

glaubigt ift, tooburd) allen 33eran(af|iungen 311

Dlangftreitigfeiten borgebogen ift. ©er ättefte

23otfd)after ober ©efanbte, bag geigt berjenige,
ber am tängften an Ort unb ©teile ift, toirb als

©open bed ©ip(omatifd)en ©orpS bejeid^net. ©r

fungiert als beffen Wortführer, unb es fommen

ihm getoiffe 23orredjte 311.

Stile fremben ©ipiomaten erfreuen ftd> in allen
fiänbern ge-toiffer recgtlicger Söergünftigungen,
über beren ünnegaltung man ftreng toad)t. 3gre
93erfon ift unberteglidj, bas geigt fie geniegen er-

Louis d'Affry, schweizerischer Botschafter in Paris, 1805.

höhten ftrafrecgtlkgen ©d)ug. ©ie finb bon ber

@ertd)tsbarfeit beS ©aftlanbeS erimiert, toaS be-

beutet, bag gegen fie fein Qxtoit- ober ©trafpro-
3eg angeftrengt toerben fann. #Sd>ftenS im Bade/
bag fie feibft ôdrmobitilnbefig in bem üanbe ha-
ben ober an eingeimifcgen ©efd)äftsunterneg-

mungen beteiligt finb, finb fie aud> biefer ©efeg-
gebung untertoorfen. ©ie ©efanbtfcgaftsgebäiube

finb exterritorial. Ohne ©intoüiigung ber frem-
ben ©ipiomaten barf feine 23egörbe barin SImtS-

ganblungen bornegmen. ©erabe in ber legten Qeit

fam eS beStoegen in ^Bulgarien 311 Söorfteüungen
beS Corps diplomatique, bem fid) aud) ber

©d)toei3er ©efanbte angefdjloffen hatte. Wegen
beS 23erbad)teS (unerlaubter WägrungSfpefuia-
tionen hatten bie ^Bulgaren SauSbutiCgfucgungen

borgenommen. — ©es gleichen ©icguges erfreuen

fid) aud) bie J^orrefponbens, bie Xelepgonge-

fprädfe unb baS ©Oiuriergepäd' einer 23otfd)aft
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Umständen verschieden geHand-

habt werden. Bekanntlich unter-
hält Frankreich in unserm Lande
eine Botschaft, während die

Schweiz in Paris nur durch einen

Gesandten vertreten ist. Den

Botschaftern im Range gleich

kommen die Nuntien der römi-
schen Kurie. Sie haben sogar
den Vortritt vor allen Botschaf-
tern und übrigen Diplomaten,
was auch von den Staaten aner-
kannt wird, die keine diplomati-
schen Beziehungen mit dem Ober-
Haupt der römisch-katholischen

Kirche unterhalten. Es kommt

darin zum Ausdruck, daß die di-
plomatischen Vertreter der Kurie
mehr einen religiösen denn einen

politischen Charakter haben. Die

Schweiz hat keinen diplomati-
schen Vertreter beim Vatikan.
1873 kam es zu einem ernsten

Zerwürfnis Zwischen unserer

Landesregierung und der Kurie.
Da der damalige ziemlich intran-
sigente Papst Pius IX. in einer

Enzyklika den Bundesrat belei-

digt hatte, mußte der CàrM
â'akkaàs der Kurie Agnozzi unser Land ver-
lassen. Seit einigen Jahrzehnten sind die Ver-
Hältnisse wieder so gebessert, daß die Kurie eine

Nuntiatur in Bern unterhält.
Innerhalb der einzelnen Klassen entscheidet

nach dem Wiener Reglement die Anciennität,
das heißt die Anzahl Jahre, während deren ein

Diplomat bei der betreffenden Negierung be-

glaubigt ist, wodurch allen Veranlassungen zu

Nangstreitigkeiten vorgebogen ist. Der älteste

Botschafter oder Gesandte, das heißt derjenige,
der am längsten an Ort und Stelle ist, wird als

Doyen des Diplomatischen Corps bezeichnet. Er

fungiert als dessen Wortführer, und es kommen

ihm gewisse Vorrechte zu.

Alle fremden Diplomaten erfreuen sich in allen
Ländern gewisser rechtlicher Vergünstigungen,
über deren Innehaltung man streng wacht. Ihre
Person ist unverletzlich, das heißt sie genießen er-

Avilis 8ek>veÌ2ei'Ì8e1iei' L0t8eka5tei' in ?ai'Ì8, 1305.

höhten strafrechtlichen Schutz. Sie sind von der

Gerichtsbarkeit des Gastlandes erinnert, was be-

deutet, daß gegen sie kein Zivil- oder Strafpro-
zeß angestrengt werden kann. Höchstens im Falle,
daß sie selbst Immobilienbesitz in dem Lande ha-
ben oder an einheimischen Geschäftsunterneh-

mungen beteiligt sind, sind sie auch dieser Gesetz-

gebung unterworfen. Die Gesandtschaftsgebäude

sind erterritorial. Ohne Einwilligung der frem-
den Diplomaten darf keine Behörde darin Amts-
Handlungen vornehmen. Gerade in der letzten Zeit
kam es deswegen in Bulgarien zu Vorstellungen
des Corps äiplomat.iguö, dem sich auch der

Schweizer Gesandte angeschlossen hatte. Wegen
des Verdachtes unerlaubter Währungsspekula-
tionen hatten die Bulgaren Hausdurchsuchungen

vorgenommen. — Des gleichen Schutzes erfreuen

sich auch die Korrespondenz, die Telephonge-
spräche und das Couriergepäck einer Botschaft
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ober ©efanbtfdaft. SBicgtig in ber gegenwärtigen

Qeit erfdjeint aud), bag ber biplomatifde 33er-

treter eined anbern Staates bon allen Steuern
unb SIbgaben befreit ift, ©ie nämlicfje ©gren-

ftellung Wie ber ©efanbte felber befigt aud) feine

©emaglin.
©er SBeggang eines ©efanbten l'ann aud ber-

fdfiebenen ©rünben erfolgen, ©as STormale ift/
bag er aud Sllterdgrünben ober anbertoeitiger

33erwenb,ung bon feiner Regierung abberufen

Wirb, ©r übergibt bann fein SIbberufungdfdjrei-
ben unb empfängt bad fogenannte dtefrebitib,
bad geigt eine 23eftätigung ber ^Regierung bed

©aftlanbed über btdgerige erfolgreidje 3iätigfeit.
lüleift Wirb biefer 3lctud gerabe fdfon bon feinem

Sdadtfolger in bie SBege geleitet, ©ad ©nbe einer

SJMffion fann aber aud) erfolgen. Weit ber 23e-

treffenbe ber fremben Regierung nid)t megr ge-
negm ift, Weil fie ben 33erfegr mit igm nidjt megr

fortfegen Will, ©ann fann fie feine Slbber.ufung

berlangen. ©ad ift megr aid einmal in ber ©e-
fd)id)te unb ben 23eztegungen ber 33ölfer unter-
einanber paffiert. ©in befannter ffall batiert nod)

aud bem erften Sßeltfrieg. ©ie amerifanifdfe 5Re-

gierung berlangte im Sluguft 1915 bie SIbberu-

fung bed ofterreidfifdj-ungarifdjen Q3otfdgnfterd

©umba. ©iefer gatte in einem 93riefe, ber bon

ben ©nglänbern abgefangen Würbe, feiner die-

gierung ben dtat gegeben, Streife in amerifani-
fdjen SBaffenfabrifen anzuzetteln, um fo bie 3Ru-

nitiondlieferungen an bie Sllliierten 311 gemmen.

3Bien mugte bem 33egegren nad)fommen. ©ie

Sd)Wei3 legte im Krügling 1902 ber italieniftgen
Regierung nage, beren ©efanbten ©. Silbeftrelli
abzuberufen, ba biefer Wegen eined Slrtifeld in
einem in ber ScgWeiz erfdjeinenben SInarcgiften-
blatt bem 33unbedrat unberechtigte 33orWürfe unb

Unterteilungen gemadjt gatte ,unb trog 33eleg-

rung babei berblieb. 311s ©Italien barauf nid)t
eintrat, bradj unfere oberfte fianbedregierung ben

amtlicgen 33erfegr mit Silbeftrelli ab. ©italien

berfügte nid ©egenmagnagme bad gleite gegen-
über bem fdjweigerifcgen ©efanbten in dlom,
©arlin. ©er fgxufcgenfall, ber in ber ScgWeiz be-

träd)tlid)ed Sluffegen erregt unb gar eine friege-
rifdfe Stimmung erzeugt gatte, Würbe fdftieglidj
burd) 33ermittlung ber bewtfegen Regierung in ber

2Beife beigelegt, bag beibe ©efanbten abberufen
unb burd) ©efcgäftdträger erfegt Würben.

©er fegimmfter ffall im ©iplomatenleben ift,
Wenn Wegen politifd) ernfter ©ifferenzen ed zum
SIbbrud) ber biplomatifcgen SSeziegungen zWifcgen

ZWei Staaten fommt ober gar zum i\riegdaud-
brud). ©ann Werben gegenfeitig bie SSotfcgafter

ober ©efanbten abberufen ober ignen bie ißöffe

Zugeftellt. 33id zum 33erlaffen bed fianbed ftegen

fie aber unter internationalem Sicgu-g, unb jeber

Staat Wirb fid> güten, einen feinbfeligen Slft

gegen fie zu begegen.

©d ift fd)on bie 3lnfid)t geäugert Worden, bag

bem biplomatifcgen 33ertreter geute feine groge

SBebeutung megr zufomme. Slllerbingd erforberte
biefe üätigfeit in frügern ^agrgunberten, Wo bie

Dlacgridjtenübermlttlung fid) Weber bed 3)ele-

gramrns nod) bed ïelepgond bebienen fonnte
unb man aud) nod) feine fflugberbinbungen
fannte, eine ganz anbere Selbftänbigfeit aid

geute. ©ie fremben ©efanbten Waren bamald

Ptelfadj bötlig felbftgerrltd) unb trafen bie be-

beutenbften ©ntfegeibungen auf eigene 33erant-

Wertung. SIber bedWegen igren 2Bert geute ganz

abzufegägen, gegt bod) Piel zu Weit. Sßer fdjon
mit Slufmerffamfeit ©rinnerungdbüdjer bebeu-

tenber ©iplomaten gelefen gat, ift überrafdft,
Weld) groge dtolle ben ©iplomaten aud) geute

nod) im potitifden Äeben zufommt. ©d ift nkgt
ZU biet gefügt, bag aud geute nod) bon ber

i)3erfönlid)feit eined 33otfd)afterd ober ©efanb-
ten, feinen ffmgigfeiten unb ©garaftereigenfdaf-
ten bas Sd)icffal boa ïaufenben unb SIbertau-

fenben abgängt.
Dr. Hermann Sehulthess.
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oder Gesandtschaft. Wichtig in der gegenwärtigen

Zeit erscheint auch, daß der diplomatische Ver-
treter eines andern Staates von allen Steuern
und Abgaben befreit ist. Die nämliche Ehren-
stellung wie der Gesandte selber besitzt auch seine

Gemahlin.
Der Weggang eines Gesandten kann aus ver-

schiedenen Gründen erfolgen. Das Normale ist,

daß er aus Altersgründen oder anderweitiger

Verwendung von seiner Negierung abberufen

wird. Er übergibt dann sein Abberufungsschrei-
ben und empfängt das sogenannte Nekreditiv,
das heißt eine Bestätigung der Negierung des

Gastlandes über bisherige erfolgreiche Tätigkeit.

Meist wird dieser Actus gerade schon von seinem

Nachfolger in die Wege geleitet. Das Ende einer

Mission kann aber auch erfolgen, weil der Ve-
treffende der fremden Negierung nicht mehr ge-
nehm ist, weil sie den Verkehr mit ihm nicht mehr

fortsetzen will. Dann kann sie seine Abberufung
verlangen. Das ist mehr als einmal in der Ge-
schichte und den Beziehungen der Völker unter-
einander passiert. Ein bekannter Fall datiert noch

aus dem ersten Weltkrieg. Die amerikanische Ne-
gierung verlangte im August 1915 die Abberu-

fung des österreichisch-ungarischen Botschafters
Dumba. Dieser hatte in einem Briefe, der von
den Engländern abgefangen wurde, seiner Ne-
gierung den Nat gegeben, Streike in amerikani-
schen Waffenfabriken anzuzetteln, um so die Mu-
nitionslieferungen an die Alliierten zu hemmen.

Wien mußte dem Begehren nachkommen. Die

Schweiz legte im Frühling 1992 der italienischen

Negierung nahe, deren Gesandten G. Silvestrelli
abzuberufen, da dieser wegen eines Artikels in
einem in der Schweiz erscheinenden Anarchisten-
blatt dem Bundesrat unberechtigte Vorwürfe und

Unterstellungen gemacht hatte und trotz Veleh-
rung dabei verblieb. Als Italien darauf nicht

eintrat, brach unsere oberste Landesregierung den

amtlichen Verkehr mit Silvestrelli ab. Italien

verfügte als Gegenmaßnahme das gleiche gegen-
über dem schweizerischen Gesandten in Nom,
Carlin. Der Zwischenfall, der in der Schweiz be-

trächtliches Aufsehen erregt und gar eine kriege-
rische Stimmung erzeugt hatte, wurde schließlich

durch Vermittlung der deutschen Negierung in der

Weise beigelegt, daß beide Gesandten abberufen
und durch Geschäftsträger ersetzt wurden.

Der schimmster Fall im Diplomatenleben ist,

wenn wegen politisch ernster Differenzen es zum

Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen

zwei Staaten kommt oder gar zum Kriegsaus-
bruch. Dann werden gegenseitig die Botschafter
oder Gesandten abberufen oder ihnen die Pässe

zugestellt. Bis zum Verlassen des Landes stehen

sie aber unter internationalem Schutz, und jeder

Staat wird sich hüten, einen feindseligen Akt

gegen sie Zu begehen.

Es ist schon die Ansicht geäußert worden, daß

dem diplomatischen Vertreter heute keine große

Bedeutung mehr zukomme. Allerdings erforderte
diese Tätigkeit in frühern Jahrhunderten, wo die

Nachrichtenübermittlung sich weder des Tele-

gramms noch des Telephons bedienen konnte

und man auch noch keine Flugverbindungen
kannte, eine ganz andere Selbständigkeit als

heute. Die fremden Gesandten waren damals

vielfach völlig selbstherrlich und trafen die be-

deutendsten Entscheidungen auf eigene Vereint-

wortung. Aber deswegen ihren Wert heute ganz
abzuschätzen, geht doch viel zu weit. Wer schon

mit Aufmerksamkeit Erinnerungsbücher bedeu-

tender Diplomaten gelesen hat, ist überrascht,

welch große Nolle den Diplomaten auch heute

noch im politischen Leben zukommt. Es ist nicht

zu viel gesagt, daß auch heute noch von der

Persönlichkeit eines Botschafters oder Gesand-

ten, seinen Fähigkeiten und Charaktereigenschaf-
ten das Schicksal von Tausenden und Abertau-
senden abhängt.

Oi'. Hermann Lekultliess.

430



Hans Holbein d. J.: Zwei Botschafter

VOR DER Ii, RNTEI
An wolkenreinem Himmel geht

Die blanke Sichel schön,

Im Korne drunten wogt und weht

und rauscht und wühlt der Föhn.

Sie wandert voller Melodie

0 F MEYER Hochüber durch das Land.

Früh morgen schwingt die Schnitt'rin sie

Mit sonnenbrauner Hand.
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Ilsns Holkeio 6.^^ ?vvsi Lotsclislter

VOlì NLK H,IîlV1'Lk'

vvoìliemeinem Rimmel Zeìiì

Dis KIsnlce Zickel sckön,

Im Xoime 6iunìen >v0At im6 >vel»t

un6 iâU8cIit umi >vük1d 6er ?olm.

Lie tvsnliert voiler Nelolie

O NLVIZIt Hocküker lurck <lâs ksnä.

?riik morZsn 8ckvvinAt lie Zcknitt'rin sie

k-lit sonnenkrsunei' klanl.
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